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Sondernewsletter VA Corona 2 / 2020 

INFORMATIONEN DES FACHVERBANDES DER VERSICHERUNGSAGENTEN 

 

Liebe Mitglieder,  

das Covid 19 – Virus hält uns weiter in Atem. Die 

Bundesregierung hat am Sonntag, den 15.3.2020 ein 

umfassendes Maßnahmenpaket per Verordnung 

erlassen: BGBl. Nr. II 98/2020.  

Auf Basis dessen hat der Gesundheitsminister 

zunächst für die Zeit vom 16.3.-22.3.2020 ein 

umfassendes Betretungsverbot für Kundenbereiche 

von Betriebsstätten erlassen, die dem Erwerb von 

Waren oder der Inanspruchnahme von 

Dienstleistungen dienen.  

 

KommR Horst Grandits 
Bundesgremialobmann 

Das betrifft auch die Geschäftsräume von Versicherungsagenten, da sie nicht von den WKÖ 

Ausnahmen erfasst sind. Beratungsleistungen, die mit sozialen Kontakten verbunden sind, 

sollten auf digitale oder telefonische Hilfsmittel verlegt werden. Hinsichtlich 

Schadensbegutachtungen beim Kunden sollte mit dem Versicherer vereinbart werden, 

dass Fotos angefertigt und per Mail versendet werden können.   

Aufgrund einer Vereinbarung zwischen BMK www.bmk.gv.at und VVO sind nach dem Erlass 

des BMK GZ: 2020-0.183.859 vom 16.3.2020  die Zulassungsstellen geschlossen. Es werden 

nach vorheriger telefonischer oder digitaler Voranmeldung bei der Zulassungsstelle oder 

dem Versicherer nur Notfälle behandelt wie folgt:  

- Anmeldung betrieblich genutzter Kfz, die zur Aufrechterhaltung der 

Lebensmittelversorgung oder von Gütern des täglichen Bedarfs genutzt werden 

- Anmeldung von Kfz für den Einsatz zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Sicherheit bzw. des Gesundheitswesens 

- Abmeldung von Kfz, soweit zwingende wirtschaftliche Gründe das erfordern 

Die Versicherer informieren über den Notbetrieb bzw. die jeweiligen Kontakte auf ihren 

Websites. Das gilt für eigene Kunden oder für Kunden von anderen Versicherern. Tipp: 

Versicherungsbestätigungen können per Mail versendet werden.  

 

Allgemeine Statements von ausgewählten Versicherern finden Sie auf der Seite des  

Versicherungsjournal .  

 

Hier finden Sie eine kurz gehaltene Übersicht zu Erleichterungen bezüglich 

Sozialversicherung und Steuern:  

- www.svs.at: Formulare zu Anträgen auf Ratenzahlung, Stundung von SV-Beiträgen, 

Herabsetzung der vorläufigen Beitragslage, gänzliche oder teilweise Nachsicht der 

Verzugszinsen  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_98/BGBLA_2020_II_98.html
https://newsletter.wko.at/sys/r.aspx?sub=mqx6d_4Ca3xu&tid=0-Svwem-1HFhcs&link=9Xdk
https://newsletter.wko.at/sys/r.aspx?sub=mqx6d_4Ca3xu&tid=0-Svwem-1HFhcs&link=9Xdk
http://www.bmk.gv.at/
http://www.versicherungsjournal.at/
http://www.svs.at/


- ÖGK (Österreichische Gesundheitskasse): www.gesundheitskasse.at/corona  

- www.aws.at: Überbrückungsgarantien („aws-Garantie“) für Kredite für EPU/KMU, 

die keine Betriebe der Tourismus-/Freizeitwirtschaft sind; Einreichung über die 

Hausbank, Entscheidung erfolgt über den AWS 

- www.bmf.gv.at/public/information/coronavirus-hilfe.html: Mittels kombiniertem 

Formular kann der Antrag auf steuerliche Erleichterungen gestellt werden. Die 

Einreichung kann erfolgen per Mail: corona@bmf.gv.at oder via Finanzonline 

hochgeladen werden. Hotline zum Ortstarif: 050 233 233 (Mo-Do 7:30-15:30 Uhr, Fr 

7:30 – 12:00 Uhr).  

o Herabsetzung von Vorauszahlungen 

o Nichtfestsetzung von Anspruchszinsen 

o Zahlungserleichterungen 

o Nichtfestsetzung bzw. Herabsetzung von Säumniszuschlägen 

 

Hier finden Sie Informationen zu finanziellen Hilfen. Einige Details werden derzeit noch 

vom BMF ausgearbeitet:  

- Bezirksverwaltungsbehörden (BH, Magistrat/ in Wien MA 40): Verdienstentgang 

aufgrund §§ 20, 32 Epidemiegesetz; Einreichung binnen 6 Wochen ab Tag der 

Aufhebung der behördlichen Maßnahmen per formlosem Schreiben „Antrag auf 

Vergütung des Verdienstentganges gem. § 32 Epidemiegesetz“ 

- Aus dem 4 Mia. Hilfsfonds (Maßnahmenpaket der Bundesregierung):  

o Härtefonds für EPU (cash on the hand):  Details noch offen 

o Härtefonds für Familienbetriebe: Details noch offen 

- Unterstützungsleistungen durch die Stadt Wien bzw. durch die Landes-

Wirtschaftskammern:  

o zB Notlagenfonds WK Wien Wiener Kleinbetriebe. Weitere Maßnahmen sollen 

am Mittwoch, den 18.3.2020 im Anschluss an den Sozialpartnergipfel im 

Wiener Rathaus präsentiert werden. 

o zB Existenzsicherungszuschuss WKNÖ Übersicht. WKNÖ Existenzsicherung.   

o Für Angebote Ihrer Landeskammer informieren Sie sich bitte auf den 

Websites der Kammern unter dem Stichpunkt „Corona“.  

 

Informationen zu arbeitsrechtliche Fragen, insbesondere Kurzarbeit:  

- WKO-Seite zu Corona Reiter „Arbeitsrechtliche Fragen“ 

- AMS Reiter „FAQs zu COVID 19 – Kurzarbeitsmodell“ 

 

Arbeitsrechtliche Fragen werden am Dienstag, den 17.3.2020 (Webinar leider ausgebucht) 

von Dr. Rolf Gleißner, Leiter der Sozialpolitischen Abteilung der WKÖ beantwortet. Die 

Aufzeichnung kann ab Mittwoch, den 18.3.2020 über den Infopoint der WKÖ abgerufen 

werden. 

http://www.gesundheitskasse.at/corona
http://www.aws.at/
http://www.bmf.gv.at/public/information/coronavirus-hilfe.html
mailto:corona@bmf.gv.at
https://www.wko.at/service/w/corona-hilfe-wiener-kleinbetriebe.html
https://newsletter.wko.at/sys/r.aspx?sub=mqx6d_4Ca3xu&tid=0-Svwem-1HFhcs&link=9XdF
https://www.wko.at/service/noe/Existenzsicherung.html
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/coronavirus-wirtschaftskammer-als-anlaufstelle.html?shorturl=wkoat_corona
http://www.ams.at/


 

Weiterbildung für Versicherungsagenten:  

Aktuell sind alle Präsenzveranstaltungen für Weiterbildung abgesagt. Für die Erfüllung der 

Weiterbildungsverpflichtung erkundigen Sie sich bitte bei den Bildungsanbietern oder bei 

den Versicherern oder dem BÖV etc. nach E-Learning-Angeboten. Achtung: Diese haben 

eine Lernerfolgskontrolle zu enthalten! Das BMDW wird nach eigener Aussage die Monate 

März und April beobachten und danach allenfalls notwendige Maßnahmen (Aussetzung von 

Verwaltungsstrafen wegen Notstand oder Erlass) in Betracht ziehen.  

 

Hotlines  

WKO-Seite zu Corona 

Coronavirus Infopoint: T: 05 90 900 – 4352 (Mo-Fr 8:00 – 20:00 Uhr); 

Infopoint_Coronavirus@wko.at  

Corona und EPU    

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/  

www.sozialministerium.at  

Kontakte Landesgremien VA 

AGES 
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Link zum Abonnieren, Stornieren oder Empfehlen des Newsletters der Versicherungsagenten 

 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Hotlines.html
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/coronavirus-wirtschaftskammer-als-anlaufstelle.html?shorturl=wkoat_corona
mailto:Infopoint_Coronavirus@wko.at
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http://www.sozialministerium.at/
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